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1. Allgemeines
Der Unterricht kann nach Absprache mit der Lehrperson jederzeit begonnen werden. Der Unterrichtsort wird durch die 
Lehrperson bestimmt.

2. Abonnements 
Die Lektionen sollten innerhalb von ihrer Frist bezogen werden, danach verfällt der Anspruch. Ohne aktiven Wiederruf des 
Schülers wird nach Ablauf der Gültigkeit automatisch ein neues Abo generiert und in Rechnung gestellt.

3. Anmeldung/Tarife
Die schriftliche Anmeldung zu den hier beschriebenen Bestimmungen ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung des Abo-
Tarifs. „You and the music“ behält sich vor, nach Ablauf der Zahlungsfrist (auf der Rechnung) Mahngebühren zu erheben 
und gegebenenfalls den Unterricht einzustellen. Preisänderungen vorbehalten.

4. Absenzen
Von der Lehrperson abgesagte Lektionen sind nicht honorarpflichtig und sind nach Möglichkeit vor- oder nachzuholen. Von 
dem Schüler abgesagte Lektionen sind honorarpflichtig, wenn sie weniger als 24 Std. im Voraus abgesagt werden (auch 
im Krankheitsfall). Die Lehrperson ist NICHT verpflichtet, diese Lektionen nachzuholen. Bei längerer Krankheit oder bei 
Unfall soll sich der Schüler an das Sekretariat wenden.

5. Abmeldung
Ohne aktiven Wiederruf des Schülers wird nach Ablauf des Abonnements automatisch ein neues generiert und in Rech-
nung gestellt. Die Abmeldung muss der Schüler der Lehrperson und dem Sekretariat mitteilen. Bei vorzeitigem Austritt 
sowie bei Abwesenheit vom Unterricht besteht kein Anspruch auf Rückvergütung.

6. Versicherungen
Für alle im Zusammenhang mit „You and the music“ entstandenen Risiken haftet ausschliesslich der Schüler, bzw. die 
erziehungsberechtigte Person.
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